
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/9/23 3Ob89/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1987

Norm

ABGB §431

EO §162

EO §170

EO §237

Rechtssatz

Es ist für den Umfang des Eigentumserwerbes des Erstehers nicht von Bedeutung, wenn das Flächenausmaß, das im

Schätzungsprotokoll, in den Versteigerungsbedingungen oder in dem sie genehmigenden Beschluß enthalten ist,

unrichtig sein sollte.

Entscheidungstexte

3 Ob 89/87

Entscheidungstext OGH 23.09.1987 3 Ob 89/87

ImmZ 1988,255 = JBl 1988,122
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